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«Duty free» neu
auch bei Ankunft

[Tn neue Arbeitsplätze zu

schaffen und den Flughäfen

dringend benötigte Ein-
nalziizen zu ennöglichen,
sollen künftig auch anko,n—

mende Passagiere zollfrei

einkaufen dürfen.

Nur wer abifiegt, kann heute auf ei-
nem Schweizer Flughafen «duty
free» einkaufen. Jetzt will der Bun-
desrat dies auch ankommenden
Passagieren ermöglichen. Er erklärt
sich mit der Stossrichtung einer
Motion einverstanden, die der Zür-
cher SVP-Nationalrat Hans Kauf-
mann eingereicht hat. In mehreren
Flughäfen in Europa gebe es die
Möglichkeit eines zollfreien Ein-
kaufs nach der Ankunft bereits, be-
gründet der Bundesrat. Die Neue-
rung schaffe neue Arbeitsplätze
und ermögliche den Flughäfen
dringend benötigte Einnahmen.

Der Bundesrat weist das Parla-
ment aber daraufhin, dass für das
so genannte «duty free on arrival»
Anpassungen der Mehrwert-, der
Alkohol- und der Tabaksteuerge-
setzgebung erforderlich seien. Als
Nächstes werden nun die eid-
genössischen Räte die Mo-
tion beschliessen. Stimmen diese
zu, werden die Gesetzesänderun-
gen ausgearbeitet. Diese müssen
wiederum von beiden Räten ge-

nehmigt werden und unterstehen
dem fakultativen Referendum.

Die Vereinigung Schweizer
Flughäfen mit Internationalem
Verkehr freut sich das positive
Signal des Bundesrates, bedauert
aber in einer Mitteilung, dass der
Bundesrat die neue Regelung nicht
mittels Verordnung innert nützli-
cher Frist eingeführt habe. Der
Dachverband der Schweizer Zivil-
luftfahrt, Aerosuisse, zeigt sich
ebenfalls hoch erfreut. Gerade die
neuen Einschränkungen für Flüs-
sigkeiten im Handgepäck hätten
ohne die Möglichkeit, nach derAn-
kunft zollfrei einkaufen zu können,
«fatale Folgen» haben können.
Aerosuisse erwartet jetzt eine un-
verzügliche Anpassung der betrof-
fenen Gesetze.

Der Bundesrat hat zudem die
neue Zollverordnung gutgeheis-
sen. Sie wird voraussichtlich am
1. Mai2007 in Kraft treten. Dieses
bringt Vereinfachungen im grenz-

Warenverkehr
und ist teilweise dem Zollrecht des
europäischen Binnenmarkts ange-
passt. So können in Zukunft bei-
spielsweise Waren bereits ange-
meldet werden, bevor sie bei der
Zollstelle eintreffen, was die Ver-
fahren beschleunigt. Zudem wird
im grenzüberschreitenden Verkehr
auch für die Post das Selbstveran-
lagungsprinzip eingeführt. (ap)
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